
KUNDEN-Information 

 Seite 1 

Hinweise zur Verwendung der  
Fassetiketten mit Barcode 

 
 
 
Die Störfallverordnung, TA Abfall, sowie die Planfeststellungsbeschlüsse für un-
sere neuen Anlagen sehen eine Lagerbuchhaltung für Abfallstoffe vor. Dies be-
deutet für die GSB, dass Gebinde und Behälter jeglicher Art,  vom Eingang bis 
zur endgültigen Entsorgung, mengen- und stoffmäßig erfasst werden müssen.  
 
Die GSB hat derzeit im Jahr für Gebinde ca. 1 Mio. Einzeldaten zu verwalten. 
Dabei muss der in unseren Sammelstellen angelieferte Abfall zu den Entsor-
gungsanlagen weitertransportiert werden. Auch hier ist eine Verfolgung des Ab-
fallweges notwendig. Um dies bewältigen zu können, werden Fassetiketten mit 
Barcode versandt. 
 
Die Fassaufkleber müssen mit folgenden Daten beschriftet sein: 
 

 Debitorennummer und Name 
 Vertragsnummer 
 Abfallbezeichnung und Projektnummer (falls vorhanden) 
 Qualitätscode 
 AVV-Abfallschlüssel 
 ADR-Angaben wie z. B.: UN-Nummer 

 
sowie sonstige Auflagen, die sich aus dem Gefahrstoff- bzw. Gefahrgutrecht er-
geben. 
 
Das eigentliche Etikett besteht nur aus dem oberen Teil und muss seitlich am 
Fass angebracht werden. Es ist mit einem permanent haftenden Kleber be-
schichtet. Sollten Sie dennoch feststellen, dass das Etikett auf Ihrem Behältnis 
nicht entsprechend haftet, so bitten wir Sie, zusätzlichen Permanentkleber zu 
verwenden. Die Beschriftung der Fassetiketten muss mit einem wetterfesten 
Stift durchgeführt werden, z.B. Edding 3000, wie auf dem Fassetikett vermerkt. 
Bei diesen Stiften ist auch ein Ausbleichen der Farbe bis zur endgültigen Entsor-
gung der Gebinde nicht zu erwarten. 
 
Auf dem Trägerband verbleiben nach Abzug des oberen Teils 2 Etiketten. 
Der Etikettenteil mit der UN-Nummer (Etikett B) ist bei IBC´s>450 l auf der ge-
genüberliegenden Seite des eigentlichen Etiketts anzubringen.  
Der zweite kleine Fassaufkleber mit dem Barcode muss auf dem Deckel des  
Fasses angebracht werden. 
 
Beachten Sie bitte, dass auf allen Gebinden und Behältern nur gültige Fasseti-
ketten angebracht sind. Ungültige müssen entwertet und überklebt werden. 
 
Fassaufkleber dürfen nicht kopiert werden, da jede Nummer nur 1 x  
verwendet werden darf. 
 
Wir bieten Ihnen den Service, diese Etiketten auch nach Ihren Angaben ausge-
füllt von uns zu beziehen. 
 
Bei Fragen stehen wir Ihnen unter der Telefonnummer 08453/91-241 gerne zur 
Verfügung. 
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